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Liebe Oderwitzerinnen und Oderwitzer,
die beiden ersten Ge­
meinderatssitzungen des 
Jahres waren geprägt 
von der Diskussion um 
die Erstellung des Haus­
haltsplanes für 2026. Seit 
August 2025 ist die Ver­
waltung mit dem Erar­
beiten der Kennzahlen 
beschäftigt. Schon früh 
zeichnete sich ab, dass 
es ein sehr schwieriger 
Weg wird, einen zumin­

dest genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf ohne 
schwerwiegende Auflagen durch die Kommunalauf­
sicht bewilligt zu bekommen. Daher habe ich als 
Bürgermeister angewiesen, dass alle Abteilungen 
noch einmal nach Einsparpotenzialen suchen bzw. 
Vorschläge für Mehreinnahmen unterbreiten. Das 
führte dazu, dass alles noch einmal „auf den Tisch 
kam“. Vieles wurde diskutiert, einige Vorhaben mus­
sten „geschoben“ werden, auch schmerzhafte Ein­
schnitte gab es an der einen oder anderen Stelle.
In der Januarsitzung wurde durch die Gemeinderä­
te sehr detailliert nachgefragt und viele Einzelposi­
tionen im Haushalt nochmals beleuchtet. Als Bür­
germeister habe ich versucht darzustellen, dass die 
Rahmenbedingungen für alle sächsischen Kommu­
nen sich derart verschlechtert haben, dass ein aus­
geglichener Haushalt flächendeckend in weite Fer­
ne gerückt ist. Ständig steigenden Ausgaben (v. a. 
bei Personal und Dienstleistungen) stehen geringer 
werdende Zuweisungen und Fördermöglichkeiten 
gegenüber. Gleichzeitig bekommen die Landkreise 
und Gemeinden immer mehr Aufgaben zugewie­
sen, die nicht durchfinanziert sind. Als Beispiel sei 
die oft beschworene Digitalisierung genannt, die 

zwar gut und richtig in ihrer Zielsetzung ist, aber bis 
dorthin einen enormen Kosten- und Zeitaufwand für 
die Verwaltungen darstellt! Der Gemeinderat hat 
trotz dieser Bedenken im Februar den Haushalt be­
schlossen, so dass wir ab Mitte März danach arbei­
ten können. Danke für das positive Votum und das 
Vertrauen in die Gemeindeverwaltung.
Was können wir künftig als Gemeinde gegen das  
Zahlungsmitteldefizit im Finanzhaushalt (– 302.507 € 
im Vergleich zum Vorjahr!) mittelfristig tun? Die erste 
Antwort lautet immer Sparen! Aber hier kommen wir 
an Grenzen, da wir in den letzten Jahren schon viel 
verändert und verschlankt haben. Unsere freiwilli­
gen Aufgaben, wie z. B. Volksbad, Bibliothek und  
Vereinsförderung wollen wir alle für einen lebens­
werten Ort erhalten, schließlich sind auch das 
Standortfaktoren! Steuererhöhungen sind unseres 
Erachtens ebenso schwierig, weil wir als Gemeinde 
Oderwitz natürlich im Wettbewerb mit dem Umland 
stehen. Einzelne Abgaben werden wir trotzdem im 
Gemeinderat unter die Lupe nehmen, doch sie wer­
den vom Einnahmevolumen her nicht viel ändern. 
Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken, 
sondern für unser Oderwitz immer das Beste zu er­
reichen suchen. Auch wenn die Vorzeichen gerade 
nicht günstig stehen.
Bitte informieren Sie sich über weitere Details des 
Haushaltsplanes und der Vorhaben der Gemeinde 
Oderwitz in 2026 – es betrifft uns alle. 

			   Ihr Bürgermeister

	�

	�  Cornelius Stempel
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Gemeindeverwaltung Oderwitz

Anschrift
Gemeindeverwaltung Oderwitz
Str. der Republik 54, 02791 Oderwitz
Telefon 035842 223-0, Fax 223-22
E-Mail: gemeinde@oderwitz.de
www.oderwitz.de

Öffnungszeiten
Montag	 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag	 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag	 9.00 bis 12.00 Uhr

Sp rechstunden des Bürgermeisters
Dienstag		  16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag			   14.00 bis 16.00 Uhr
sowie nach vorheriger Vereinbarung

Schiedsstelle 
der Gemeinde Oderwitz�
Friedensrichter:	 Herr Marco Morche
stellv. Friedensrichter: 	Herr Bernd Nebel
Sprechzeit:	 �jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
	 von 17.00 bis 18.00 Uhr
	 (Telefon 035842 223-13)
Nächste Termine: 	 17.03. und 07.04.2026
in der Gemeindeverwaltung Oderwitz 
Straße der Republik 54, 02791 Oderwitz
Per E-Mail erreichen Sie die Friedensrichter unter: 
schiedsstelle@oderwitz.de.
Die eingegangene Post wird ungeöffnet 
an den Friedensrichter weitergeleitet.                  

Standesamt	�
Gemeinde Kottmar, Hauptstraße 62, 02739 Kottmar

Frau Schubert, Yvonne� Telefon 03586 780432
yvonne.schubert@gemeinde-kottmar.de

Frau Wehland, Sandra                 �Telefon 03586 780436
sandra.wehland@gemeinde-kottmar.de

Haus II				    Telefon� Zimmer

Erdgeschoss

Hauptamt
Kita / Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Sikora, Toni	 223-24	 2

Einwohnermeldeamt / Sozialamt /  
Anmeldung Namensweihen 
Frau Döring, Manuela	 223-25	 3 
Bitte um Terminvereinbarung!

1. Etage

Bauamt
Mitarbeiter Bauamt 
Herr Wehder, Richard	 223-61	 6
Mitarbeiterin Bauamt 
Frau Mitter, Gundel 	 223-63	 9

Mitarbeiterin Bauamt / Liegenschaften /  
Wohnungswesen 
Frau Naumann, Cornelia	 223-62	 8

Haus I					    Telefon� Zimmer

Erdgeschoss

Bürgermeisteramt
Bürgermeister Herr Stempel, Cornelius
Sekretariat / Allgemeine Verwaltung/Tourismus 
Frau Müller, Romy	 223-0	 1
Kämmerei
Kämmerin Frau Herbrig, Mandy	 223-90	 4
Steuern / Abgaben / Lohnrechnungen 
Frau Raffaelli, Linda	 223-91	 3
Kassenverwalterin / Gemeindekasse 
Frau Gun, Elke	 223-94	 3

1. Etage

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Frau Erbe, Jana	 223-20	 14
Ordnungsamt Frau Ehrlich, Bianka	 223-21	 11 
Gewerbeamt / Fundbüro 
Frau Gänsrich, Doris	 223-23	 10

Ortschronisten
Kontakt: 
Frau Bärbel Reich	 Herr Sven Zschoppe
Telefon 035842 39102	 Telefon 0172 7914913

Sp rechstunde Bürgerp olizist
Zuständigkeitsbereich Oderwitz: PHM Funke

Sprechzeit: dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Oderwitz, 
Straße der Republik 54, 02791 Oderwitz, Sitzungssaal  
Telefon 03583 62-241, Handy 0173 3626638

Sp rechstunde Verbraucherschutz
immer jeden 4. Dienstag im Monat 
von 14.00 bis 17.00 Uhr im Friedensrichterzimmer
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Amtlicher Teil

Beschlüsse der öffentlichen  
Sitzung des  Gemeinderates  
der  Gemeinde Oderwitz  
vom Montag, 02. Februar 2026
Vorstellung der „Studie zur Zukunft  
des Volksbades Oderwitz“

Die beauftragten Firmen (handelnd als Arbeitsgemein­
schaft) stellen per Videokonferenz die Wirtschaftlich­
keitsbetrachtung zur Optimierung des Volksbad-Betrie­
bes vor. Ziel der Studie ist es, dem Gemeinderat und 
der Verwaltung Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
wie das Oderwitzer Volksbad in Zukunft sicher und at­
traktiv betrieben werden kann. Dabei sollen notwendige 
Schritte benannt, deren Prioritäten vorgeschlagen und 
eine fundierte Grundlage für eine langfristige Investi­
tions- und Betriebsentscheidung geschaffen werden. 
In einem ersten Schritt erfolgte die Analyse der Ortsent­
wicklung, in der die Lage, die Bevölkerungsentwicklung 
und -prognose, die Altersstruktur, verkehrliche Anbin­
dungen und andere Freizeit- und Bäderangebote im 
Umkreis von 30 km betrachtet wurden. Danach erfolgte 
die Bestandsanalyse des Volksbades. Hierin wurden 
die Lage und Anbindung, die vorhandenen Schwimm­
becken, die Gebäude, technischen Anlagen, Außenan­
lagen, Besucherzahlen und Einnahmen dargestellt. 
Ausgehend von diesen ermittelten Daten wurden Sze­
narien für die Umgestaltung des Volksbades ermittelt. 
Grundsätzlich werden dabei folgende an das Nutzer­
verhalten angepasste Bereiche vorgeschlagen:

Nichtschwimmerbereich: 
22,50 m × 17,10 m		�   ca. 428 m², 60 %
davon Planschbecken/Strandbereich: 	� 50 m²
Wassermenge: � ca. 500 m³

Schwimmerbereich: 
Schwimmbecken mit Einstiegstreppe: 
25,00 m × 7,50 m		   � ca. 290 m², 40 %
davon Springerbecken, seitlich: 
11,75 m × 8,20 m		   � ca. 96 m²
Wassermenge:		�  ca. 714 m³

Die Gesamtbeckenfläche beträgt dann 718 m² (bisher 
3.000 m³), die benötigte Wassermenge 1.214 m³ (bisher 
6.000 m³).

Außerdem sind Vorschläge für die Gestaltung des si­
cheren Badbetriebs und der Außenanlagengestaltung 
sowie Parksituation benannt. 
Es werden bei gleichbleibender Beckenstruktur drei mög- 
liche Wasseraufbereitungsvarianten mit den jeweiligen 
Vor- und Nachteilen vorgestellt. 

Bibliothek
OT Niederoderwitz – Scheringer Straße 11  
Dienstag 	 von 10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 19.00 Uhr
Freitag 	 von 13.00 bis 18.00 Uhr

OT Oberoderwitz – Hintere Dorfstraße 17  
Montag 	 von 13.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 	 von 13.00 bis 18.00 Uhr

Ansprechpartner: Frau Seliger

Kontakt: 	 OT Niederoderwitz, Telefon 035842 33920 
		  OT Oberoderwitz, Telefon 035842 209819

Mitteilung der Medienwünsche auch via E-Mail:  
bibliothek@oderwitz.de, www.oderwitz.bbopac.de

Wetterkabinett
Lust auf einen Wettervortrag?

Gern nehmen wir Ihre Buchung entgegen:

Kontakt:	 Frau Müller, Telefon 035842 2230 
		  E-Mail: gemeinde@oderwitz.de

Für den Notfall
Feuerwehr/Rettungsdienst	 112

FFw Oderwitz, Am Spitzberg 8	 (03 58 42) 2 67 14

IRLS Ostsachsen
Allgemeine Erreichbarkeit	       (0 35 71) 1 92 96�
Anmeldung der Krankentransporte	 (0 35 71) 1 92 22 
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst	 116 117
Erreichbarkeit:
Mo., Di. und Do.	19.00 – 07.00 Uhr
Mi. und Fr.	 14.00 – 07.00 Uhr
Sa. und So.	 00.00 – 24.00 Uhr

Polizei	 110

Seifhennersdorf	 (0 35 86) 7 66 90
Löbau	 (0 35 85) 86 50
Zittau	 (0 35 83) 6 20

Bundespolizei
Bundespolizeiinspektion Hirschfelde	(03 58 43) 26 10
Bundespolizeiinspektion Ebersbach	(0 35 86) 7 60 20

Sachsen Energie Störungsstelle

Erdgas	 (03 51) 50 17 88 80
Strom	 (03 51) 50 17 88 81
Service-Telefon	 (0 800) 6 68 68 68

Störungshotline
Trinkwasser	 SOWAG	 (01 71) 6 72 69 98
Abwasser	 WAL Betrieb	 (03 58 42) 2 08 81
Fäkalienentsorgung	 WAL Betrieb	 (03 58 42) 20 95 44
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Variante 1
Biologische Wasseraufbereitung/Skimmer
Investitionskosten ca. 2,4 Mio. €, 
Betriebskosten ca. 12.100 €/Saison

Variante 2
Chemisch, physikalische Wasseraufbereitung, 
mit Überlaufrinne
Investitionskosten ca. 2,1 Mio. €, 
Betriebskosten ca. 17.000 €/Saison

Variante 3
Chemisch, physikalische Wasseraufbereitung, 
mit Skimmer
zusätzlich eine Solaranlage ohne Speicher, 
um den Eigenbedarf zu unterstützen
Investitionskosten ca. 1,8 Mio. €, 
Betriebskosten ca. 9.000 €/Saison

Im Ergebnis favorisiert die Studie die Variante 3, da 
sie die betriebswirtschaftlich geringsten Kosten für Bau 
und Betrieb bietet. 
Die Studie wird in nächster Zeit endbearbeitet, ausgefer­
tigt und den Gemeinderäten zur Verfügung gestellt. Sie 
soll als Grundlage für künftige Entscheidungen im Bau- 
und Betriebsbereich des Bades dienen. Die Studie ent­
spricht einer ungefähren Leistungsphase 1 HOAI. Die 
Studie wird aus Geldern der LEADER-Förderperiode 
2023 bis 2027 finanziert.

Beratung und Beschlussfassung  
zum Entwurf des Haushaltsplanes  
und der Haushaltssatzung 2026

Beschluss-Nr. 07/26:
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026.

Abstimmungsergebnis: Anwesende Mitglieder 13	
Ja-Stimmen: 11, Nein-Stimmen: 2, Stimmenenthaltung: 0

Beratung und Beschlussfassung  
zur Benutzer- und Entgeltordnung  
für das Volksbad der Gemeinde Oderwitz

Beschluss-Nr. 08/26:
Der Gemeinderat beschließt die Benutzer- und Entgelt­
ordnung für das Volksbad der Gemeinde Oderwitz in 
der vorliegenden Fassung.

Abstimmungsergebnis: Anwesende Mitglieder 13
Ja-Stimmen: 13, Nein-Stimmen: 0, Stimmenenthaltung: 0
 

Die Änderungen betreffen die Öffnungszeiten, die Preise  
bleiben gleich.

Nächste Gemeinderatssitzung
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden am  
09. März und 13. April 2026, um 19.00 Uhr im Sit­
zungssaal der Gemeindeverwaltung statt. Sie sind 
herzlich eingeladen. Die Tagesordnung können Sie 
der Homepage oder den Bekanntmachungstafeln ent- 
nehmen. 

Benutzer- und Entgeltordnung für 
das Volksbad der Gemeinde Oderwitz
Auf Grund von § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGV­
Bl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Ge­
setzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 02.02.2026 mit Be­
schluss-Nr. 08/26 folgende Benutzer- und Entgeltord­
nung beschlossen:

§ 1 Benutzung
(1)	Das Volksbad der Gemeinde Oderwitz steht den 

Gästen als Erholungs-, Sport- und Freizeiteinrich­
tung zur Verfügung. Für die Benutzung des Bades 
sind die unter § 3 festgelegten Benutzungsgebüh­
ren zu entrichten.

(2)	Für die Benutzung des Volksbades ist die Benut­
zungsordnung (Badeordnung) einzuhalten. Sie gilt 
als Anlage zu dieser Ordnung.

(3)	Das Personal des Bades ist  verantwortlich für die 
Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im Volks­
bad. Sie üben in der Einrichtung das Hausrecht aus.

§ 2 Öffnungszeiten
(1) 	Für das Volksbad Oderwitz gilt eine Sommersaison. 

Diese erstreckt sich über den Zeitraum vom 15. Mai 
bis 15. September.

(2) 	Von den in Absatz 1 festgelegten Stichtagen für 
Beginn und Ende der Sommersaison kann bei be­
sonderen Wetterlagen abgewichen werden. Die 
Entscheidung trifft der Bürgermeister.

(3)	Das Volksbad ist in der Sommersaison wie folgt ge­
öffnet:

	 außerhalb der sächsischen Ferien 		
	 Mo. – Fr.		  12.00 – 19.00 Uhr
	 Sa./So.		  10.00 – 19.00 Uhr
	 während der sächsischen Ferien		
	 täglich		  10.00 – 19.00 Uhr. 
(4)	Bei besonderen Witterungsbedingungen, während 

anhaltender Schlechtwetterlagen, betriebs- oder auf­
sichtspersonalbedingten Hinderungsgründen und  
sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen kann das  
Volksbad eingeschränkt geöffnet oder ganz ge­
schlossen werden. Die Entscheidung trifft das Per­
sonal des Bades mit Genehmigung des Bürgermeis­
ters. Ansprüche gegen die Gemeinde Oderwitz kön­
nen daraus nicht abgeleitet werden.

§ 3 Benutzungsentgelte
(1) 	Die Benutzungsentgelte betragen inkl. MwSt.
	 Erwachsene (ab 18 Jahre)	 �
	 Tageskarte		�  4,00 €
     	ermäßigt nach 17.00 Uhr	�  2,50 €
	 Dauerkarte		�  70,00 €
     	10er Karte		�   36,00 €

	 Kinder (4 bis 17 Jahre)1

     Tageskarte	�  2,00 €
     ermäßigt nach 17.00 Uhr	�  1,00 €
     Dauerkarte� 35,00 €
     10er-Karte� 18,00 €
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	 Gruppenkarten
	 (ab 10 Pers.)
	 Erwachsene� 2,00 €
	 Kinder	�  1,00 €
	 Hort/Kita/Schule Oderwitz (ermäßigt) � 0,20 €

	 Familienkarte
	 (2 Erwachsene, max. 3 Kinder)
	 Tageskarte� 9,00 €
	 ermäßigt nach 17.00 Uhr � 5,00 €

	 Sportgeräteverleih und Kabine	�  0,50 €
	 Abnahme Schwimmpass	�  5,00 €

1 gilt auch für Schwerbehinderte

(2)	Schulklassen und Gruppen aus den Kindertages­
stätten und Schulen der Gemeinde Oderwitz zahlen 
einen ermäßigten Gruppenpreis von 0,20 €/Person 
(inkl. MwSt.). Erforderliche Aufsichtspersonen er­
halten kostenlosen Eintritt.

(3)	Aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr 
Oderwitz sowie der Kinder- und Jugendfeuerwehr 
erhalten gegen Vorlage eines gültigen Feuerwehr­
dienstausweises kostenlos Eintritt.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma­
chung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Benutzer- und Gebührenordnung für 
das Volksbad der Gemeinde Oderwitz vom 12.01.2023, 
Beschluss-Nr. 03/23 außer Kraft.

Oderwitz, 03.02.2026

Cornelius Stempel, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung der Gemeinde 
Oderwitz für das Haushaltsjahr 2026
I. Haushaltssatzung:

Aufgrund von § 74 SächsGemO hat der Gemeinderat in 
der Sitzung am 02.02.2026 folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem
–	 Gesamtbetrag der ordentlichen 
	 Erträge auf� 9.281.692 €
–	 Gesamtbetrag der ordentlichen 
	 Aufwendungen auf� 10.144.008 €

– 	 Saldo aus den ordentlichen 
	 Erträgen und Aufwendungen 
	 (ordentliches Ergebnis) auf� – 862.316 €
– 	 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
	 Erträge auf� 1.277.499 €
– 	 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
	 Aufwendungen auf� 1.244.717 €
– 	 Saldo aus den außerordentlichen 
	 Erträgen und Aufwendungen
  	 (Sonderergebnis) auf� 32.782 €

–	 Gesamtbetrag auf� – 829.534 €
– 	 Betrag der veranschlagten Abdeckung 
	 von Fehlbeträgen des ordentlichen 
	 Ergebnisses aus Vorjahren auf� 0 €
– 	 Betrag der veranschlagten Abdeckung 
	 von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses
  	 aus Vorjahren auf� 0 €
– 	 Betrag der Verrechnung eines Fehl-
	 betrages im ordentlichen Ergebnis 
	 mit dem Basiskapital gemäß § 72 
	 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf� 604.285 €
– 	 Betrag der Verrechnung eines Fehl-
	 betrages im Sonderergebnis mit dem
  	 Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 
	 Satz 3 SächsGemO auf�  0 €

–	 veranschlagtes Gesamtergebnis auf� – 225.249 €

im Finanzhaushalt mit dem 
– 	 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
	 aus laufender Verwaltungstätigkeit� 9.663.011 €
– 	 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
	 aus laufender Verwaltungstätigkeit� 9.832.838 €
– 	 Zahlungsmittelüberschuss oder 
	- bedarf aus laufender Verwaltungs-
  	 Tätigkeit als Saldo der Gesamt-
	 beträge der Einzahlungen und 
  	 Auszahlungen aus laufender 
	 Verwaltungstätigkeit auf� – 169.827 €

– 	 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
	 aus Investitionstätigkeit auf		�  835.042 € 
– 	 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
	 aus Investitionstätigkeit auf		�  967.722 €
– 	 Saldo der Einzahlungen und 
	 Auszahlungen aus Investitions-
	 tätigkeit auf	              � – 132.680 € 
				  

– 	 Finanzierungsmittelüberschuss oder 
	- fehlbetrag als Saldo aus Zahlungs-
  	 mittelüberschuss oder  -fehlbetrag 
	 aus laufender Verwaltungstätigkeit 
  	 und dem Saldo der Gesamtbeträge 
	 der Einzahlungen und Auszahlungen
  	 aus Investitionstätigkeit auf	� – 302.507 €

– 	 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
	 aus Finanzierungstätigkeit auf� 0 €
– 	 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
	 aus Finanzierungstätigkeit auf� 0 €
–	 Saldo der Einzahlungen und 
	 Auszahlungen aus Finanzierungs-
	 tätigkeit auf		               � 0 €
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– 	 Veränderung des Bestandes an 
	 Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf� – 302.507 €

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs­
maßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 
die zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf� 1.000.000 €
festgesetzt. 

§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer geson­
derten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:
–	 für die land- und forstwirt-
	 schaftlichen Betriebe 
	 (Grundsteuer A) auf� 330 Prozent
–	 für die Grundstücke 
	 (Grundsteuer B) auf� 400 Prozent  
–	 Gewerbesteuer auf� 410 Prozent

§ 6
Für alle Fördermittelmaßnahmen gelten Sperrvermerke 
bis zur Bewilligung der Fördermittel.

§ 7
Auf den Gesamtabschluss gemäß § 88 b Sächsische 
Gemeindeordnung wird verzichtet.

Hinweis: 
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsische Gemeindeord­
nung können in die Haushaltssatzung weitere Regelun­
gen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Auf­
wendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie 
den Stellenplan beziehen.

Oderwitz, den 13.02.2026

Cornelius Stempel, Bürgermeister
					   

II. Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts­
jahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Bekanntmachung wird gleichzeitig an den Informations­
tafeln der Gemeinde Oderwitz ausgehängt. Die Haus­
haltssatzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde vorge­
legt.
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Mit 
Schreiben vom 10.02.2026 erhielt die Gemeinde den 
Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde.

III. Auslegung des Haushaltsplanes   

Gemäß § 76 SächsGemO wird darauf hingewiesen, 
dass mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Haushaltsplan in der Zeit vom 09.03. bis einschließ­
lich 18.03.2026 im Gemeindeamt, Kämmerei, für jeder­
mann zur öffentlichen Einsichtnahme ausliegt.

Die Einsichtnahme kann an den angegebenen Tagen 
erfolgen:

Montag, Mittwoch, Freitag� 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag			�    9.00 bis 12.00 Uhr    
� und 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 	�  9.00 bis 12.00 Uhr 
	�  und 14.00  bis 16.00 Uhr.

Hinweis nach § 4 Abs.4 SächsGemO 
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die un­
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, 1 Jahr nach ihrer Bekannt­
machung als von Anfang an gültig zustande gekom­
men.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 
erfolgt ist,
2. 	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun­

gen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, 

3. 	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro­
chen hat,

4. 	 vor Ablauf der Frist nach § 4 Abs. 4, Satz 1 Sächs­
GemO 
a) 	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be­

anstandet hat
b) 	 die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor­

schriften gegenüber der Gemeinde unter Be­
zeichnung des Sachverhaltes, welcher die Ver­
letzung begründen soll, schriftlich geltend ge­
macht wurde.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend ge­
macht worden, so kann nach Ablauf der Frist lt. § 4 Abs. 
4, Satz 1 SächsGemO jedermann diese Verletzung gel­
tend machen. 

Oderwitz, den 13.02.2026

Cornelius Stempel, Bürgermeister
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Haben Sie bereits vor der Veranstaltung Fragen zur 
Kommunalen Wärmeplanung? Dann wenden Sie sich 
bitte im Bauamt an Frau Gundel Mitter (Telefon 035842 
22363, bauamt@oderwitz.de)

Fortschreibung Regionalplan
Der Regionalplan wird als Teilfortschreibung vom 3. März 
bis 27. April 2026 veröffentlicht. Nähere Infos erhalten 
Sie auf unserer Homepage www.oderwitz.de.

Vollzug des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG)
Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10  
Abs. 8 BImSchG i. v. m. § 21 a Abs. 1  
der 9. BImSchV über die Erteilung einer immis
sionsschutzrechtlichen Genehmigung für die  
Energiequelle GmbH (AZ.: 56.1.1.02-1604-10-4)  
in 02791 Oderwitz OT Oberoderwitz  
und 02474 Herrnhut OT Ruppersdorf
Die Energiequelle GmbH beantragte die öffentliche Be­
kanntmachung für die immissionsschutzrechtliche Ge­
nehmigung mit vorgenannten Aktenzeichen.
Der Landkreis Görlitz hat der Energiequelle GmbH, 
Hauptstraße 44, 15806 Zossen OT Kallinchen mit Da­
tum vom 12.02.2026 die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von drei 
Windenergieanlagen mit dem folgenden verfügenden 
Teil erteilt:
1. 	 „Die Energiequelle GmbH erhält auf der Grundlage 

der §§ 4, 10, 19 Abs. 1 und 2 des BlmSchG i. V. m.  
§ 1 der 4. BlmSchV und der Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 
zur 4. BlmSchV nach Maßgabe der in nachfolgen­
dem Abschnitt B bezeichneten Antragsunterlagen 
und der nachstehenden Nebenbestimmungen (Ab­
schnitt C), die immissionsschutzrechtliche Geneh­
migung zur Errichtung und zum Betrieb von drei 
Windenergieanlagen (OW 01 – OW 03) mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Meter des Typs 
Vestas V 172 mit Nabenhöhe 175 m, Rotordurch­
messer 172 m, Gesamthöhe 261 m und 7,2 MW 
Nennleistung einschließlich Errichtung der Anlagen 
erforderlichen Kranaufstell-, Arbeits- und Lagerflä­
chen am Standort der Gemeinde Oderwitz Gemar­
kung Oberoderwitz, Flurstück 2141, RW 480302 
HW 5647663 (OW 01), Flurstück 2250/1 RW 
480864 HW 5647565 (OW 03) sowie am Standort 
der Stadt Herrnhut, Gemarkung Oberruppersdorf, 
Flurstück 676/3, RW 480677 HW 5648052 (OW 02) 
(ETRS UTM 33 EPSG 25833).

2. 	 Die drei Windenergieanlagen mit der Bezeichnung 
OW 01, OW 02 und OW 03 werden für die folgen­
den Standortdaten beantragt:

NichtAmtlicher Teil 
Aus der Verwaltung

Mitteilungen und  
Informationen aus  
den Sachgebieten

Bauamt

Kommunale Wärmeplanung –  
Einladung an alle Oderwitzer  
und Oderwitzerinnen zur Vorstellung 
des Entwurfes am 19. März 2026
In Anknüpfung an die erste Bürgerbeteiligung – statt­
gefunden in 10/2025 – führt die Gemeindeverwaltung 
Oderwitz eine zweite Öffentlichkeitsbeteiligung zur Kom- 
munalen Wärmeplanung durch. 
Diese findet am 

	 19. März 2026, ab 18.00 Uhr 
	 im Depot der Freiwilligen Feuerwehr Oderwitz, 
	 Am Spitzberg 8 in 02791 Oderwitz statt. 

Das durch die Gemeinde beauftragte Unternehmen 
BCC Energie GmbH wird den Entwurfsstand des Kom­
munalen Wärmeplans der Gemeinde Oderwitz vor­
stellen. Dieser steht seit dem 23. Februar 2026 in der 
Gemeindeverwaltung, über die Homepage auf www.
oderwitz.de und in dem sächsischen Bürgerbeteili­
gungsportal für Ihre Anregungen und Anmerkungen so­
wie Stellungnahmen zur Verfügung. 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Chance auf Bürger­
beteiligung zu dem Thema der perspektivischen Wär­
mebereitstellung und Energieerzeugung wahrnehmen. 
Im günstigsten Fall hatten Sie bis dahin bereits Gele­
genheit, sich die Unterlage anzuschauen und beleben 
mit Ihren Fragen oder Hinweisen die Diskussion. In 
der ersten Bürgerbeteiligung, die in 10/2025 stattfand, 
haben wir die generellen Fragen, was die Kommunale 
Wärmeplanung leisten kann – und eben auch nicht – 
bereits erläutert, sodass wir in der Veranstaltung Mitte 
März vor allem die Details der Planung vorstellen und 
diskutieren können. 
Bei einer sehr hohen Eigenheimquote in unserer Ge­
meinde ist das Thema der Wärmeversorgung ein wichti­
ges Thema für die Bewohner/innen unserer Gemeinde; 
Synergien können sich für Gewerbebetriebe ergeben. 
Wir freuen uns daher über Ihre Teilnahme und damit 
Ihr Interesse.
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	 Tabelle 1: Standortdaten		� 

Bezeichnung
Windenergieanlage

Rechtswert
(UTM-Koordinaten
ETRS89, Zone 33,

EPSG: 25833)

Hochwert
(UTM-Koordinaten
ETRS89, Zone 33,

EPSG: 25833)

Flurdaten

OW 01 480.302 5.647.663 Landkreis Görlitz, Gemeinde Oderwitz, 
Gemarkung Oberoderwitz, 

Flurstück 2141

OW 02 480.677 5.648.052 Landkreis Görlitz, Stadt Herrnhut, 
Gemarkung Oberruppersdorf, 

Flurstück 676/3

OW 03 480.864 5.647.565 Landkreis Görlitz, Gemeinde Oderwitz, 
Gemarkung Oberoderwitz, 

Flurstück 2250/1

	 Die beantragten Anlagen lassen sich wie folgt be­
schreiben:

	 Jede Windenergieanlage besteht aus den Haupt­
komponenten
• 	 Rotor,
• 	 Gondel,
• 	 Turm mit Fundament,
• 	 Generator,
• 	 Transformator und Netzeinspeisesystem,
• 	 Kranstellfläche und
• 	 dauerhafte Zuwegung.

	 und hat die folgenden technischen Daten und Aus­
stattungen:

	 Tabelle 2: technische Daten  
der beantragten Windenergieanlagen

Hersteller Vestas

Anlagentyp Vestas V172-7.2MW

Nennleistung 7,2 MW

Nabenhöhe 175 m

Rotordurchmesser 172 m

Gesamthöhe 261 m über Grund

Drehzahl 4,3 bis 12,1 min-1

Turm Aufbau:
• 	 36 Segmente Stahlbeton
• 	 Einteiliger Adapterring
• 	 3 Sektionen Stahlrohrturm
Außendurchmesser Turmfuß: 
9,428 m
Außendurchmesser  
Turmflansch: 3,665 m

Fundament kreisrunde Flachgründung  
mit Überschüttung
Durchmesser: 25,5 m
Höhe: 2,90 m

Beschichtung • 	 matter, heller Grauton  
(RAL 7035)

• 	 reduzierte Glanzgrade zur 
Vermeidung lichtbedingter 
Reflexionen

Schallleistungspegel LW = 107,8 dB(A)  
(Herstellerangaben)

Betriebszeit durchgängig

Steuerung VMP8000 –  
Multiprozessor-Steuerung

Zusatz- und Schutz- 
komponenten

• 	 Wärmekonditionierungs­
system (Klimaanlage)  
inkl. Vestas Cooler Top®

• 	 Ultraschallwindsensor und 
mechanische Windfahne  
(beheizt)

• 	 Unterbrechungsfreie  
Stromversorgung (USV)  
für Maschinenhaus, Naben­
steuerungssystem, Steue­
rungssysteme im Turmfuß, 
das RtoP-System und  
die Innbeleuchtung

• 	 Bremskonzept
• 	 Überdrehzahlschutz
• 	 Lichtbogendetektor
• 	 Rauchmeldesystem
• 	 Blitzschutzsystem
• 	 STE Serrated Trailing Edge 

(Sägezahnhinterkante)
• 	 automatisches Schatten­

wurf-Abschaltsystem  
(Northtec Schattenwurf­
schutzsystem der Firma 
NorthTec GmbH & Co. KG)

• 	 bedarfsgerechte Nacht­
kennzeichnung (BNK)

• 	 Vestas Eiserkennungs- 
system (VID)

	 Die Windenergieanlage vom Typ Vestas V172-7.2MW  
der Reihe EnVentusTM ist eine Aufwindanlage mit 
Pitchregelung (OptiTip®), aktiver Verstellung des 
Drehlagers und Dreiblattrotor. Es kommt ein Energie- 
erzeugungssystem mit Permanentmagnet-Gene- 
rator und Vollumrichter zum Einsatz. Die Rotorblät­
ter werden vom mikroprozessorgesteuerten Pitch­
regelungssystem OptiTip® gesteuert und somit je 
nach vorherrschendem Wind kontinuierlich auf den 
optimalen Pitchwinkel eingestellt.
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	 Die Sicherheitsleistung ist durch eine schriftliche, 
unbefristete, selbstschuldnerische und auf erstes 
Anfordern lautende Versicherungs- oder Bankbürg­
schaft einer Versicherungsgesellschaft oder einer 
Großbank, öffentlichen Sparkasse oder Volks- und 
Raiffeisenbank mit allgemeinem Gerichtsstand in 
Deutschland im Original zu erbringen. In der Bürg­
schaft ist sicherzustellen, dass die bürgende Bank 
auf die Einreden der Anrechnung, der Aufrechnung 
und der Vorausklage verzichtet (§§ 770, 771 BGB).

7. 	 Die sofortige Vollziehbarkeit der unter Abschnitt A 6 
getroffenen Festlegungen wird angeordnet.

8. 	 Der baurechtliche Genehmigungsteil wird mit der 
aufschiebenden Bedingung erteilt, dass spätestens 
4 Wochen vor Baubeginn der vollständige Nach­
weis der eingetragenen Zufahrtsbaulasten und der 
eingetragenen Abstandsflächenbaulasten für die 
WEA OW01, WEA OW02 und WEA OW03 bei der 
Bauaufsichtsbehörde vorliegen. Die einzelnen not­
wendigen Baulasten sind in der folgenden Tabelle 
aufgeführt.

3. 	 Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Anlagen­
grundstücks und Netzanbindung werden von dieser 
Genehmigung nicht erfasst.

4. 	 Diese Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG 
folgende behördliche Entscheidungen ein:
• 	 Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 SächsBO
• 	 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach 
	 § 12 Abs. 3 SächsDSchG

5. 	 Die luftverkehrsrechtliche Zustimmung der Landes­
direktion Sachsen Referat 36 – Luftverkehr und Bin­
nenschifffahrt gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 3  
i. V. m §§ 14, 15 LuftVG sowie die Genehmigung 
zur Aufstellung von Montagekränen gemäß § 15 
Abs. 2 S. 3 LuftVG liegen vor.

6. 	 Mindestens 21 Tage vor dem geplanten Baubeginn 
ist für die Sicherung der Rückbauverpflichtung nach 
§ 35 Abs. 5 BauGB eine Sicherheitsleistung beizu­
bringen.

	 Die zu erbringende Sicherheitsleistung wird auf 
592.991,38 Euro je WEA (in Summe 1.778.974,14 Euro)  
festgesetzt.

	 Tabelle 3: Baulasten

lfd. 
Nr.

Bezeichnung  
der betroffenen 

Windenergieanlage

Belastetes 
Flurstück

Gemarkung Art der Baulast

01 OW01 2117 Oberoderwitz Abstandsflächenbaulast

02 OW01 2142 Oberoderwitz Abstandsflächenbaulast

03 OW01 2146/1 Oberoderwitz Abstandsflächenbaulast

04 OW02 672 Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

05 OW02 673a Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

06 OW02 676/3 Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

07 OW02 715/2 Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

08 OW02 732 b Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

09 OW02 732 d Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

10 OW02 733/4 Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

11 OW02 715/2 Oberruppersdorf Abstandsflächenbaulast

12 OW03 672 Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

13 OW03 673/a Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

14 OW03 676/3 Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

15 OW03 715/2 Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

16 OW03 732 b Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

17 OW03 732 d Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

18 OW03 733/4 Oberruppersdorf Zufahrtsbaulast

19 OW03 2146/1 Oberoderwitz Zufahrtsbaulast

20 OW03 2476/1 Oberoderwitz Zufahrtsbaulast

21 OW03 2471 Oberoderwitz Zufahrtsbaulast

22 OW03 2473 Oberoderwitz Zufahrtsbaulast
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Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. 
Hierzu wenden Sie sich bitte an Tel. 03581 633-3188 
oder per E-Mail an

	 immissionsschutzbehoerde@kreis-gr.de.

Die öffentliche Bekanntmachung ergeht gemäß § 10 
Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21 a der Neunten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset­
zes – 9. BImSchV unter folgenden Hinweisen:
1. 	 Der Genehmigungsbescheid enthält zahlreiche Ne­

benbestimmungen.
2. 	 Es wird darauf hingewiesen, dass der Genehmi­

gungsbescheid mit dem Ende der Auslegungsfrist 
auch gegenüber denjenigen Betroffenen als zuge­
stellt gilt, denen er nicht gesondert bekanntgegeben 
wurde.

im Auftrag 
Müller, Amtsleiter Umweltamt Landkreis Görlitz

Hauptamt

Bundes-�  
freiwilligendienst 
In der Gemeinde Oderwitz 
ist ab 01. August 2026 für  
den Einsatz im Schulhort eine

Stelle im Rahmen  
des Bundesfreiwilligendienstes

zu besetzen. 

Der Dienst kann von Männern und Frauen jeden 
Alters in der Regel für eine Dauer von zwölf zusam­
menhängenden Monaten geleistet werden. 

Nähere Informationen erhalten Sie in der Gemeinde­
verwaltung bei Frau Erbe (Telefon 035842 223-20) 
oder unter www.bundesfreiwilligendienst.de. 

Interessenten werden aufgefordert, sich bei der Ge­
meindeverwaltung Oderwitz, Hauptamt, Straße der 
Republik 54, 02791 Oderwitz, Telefon 035842 22320 
oder per E-Mail an hauptamt@oderwitz.de zu melden.

09.	Die sofortige Vollziehbarkeit der unter Abschnitt A 
Nr. 8 getroffenen Festlegung wird angeordnet.

10.	Die Genehmigung für die WEA erlischt gemäß § 18 
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, wenn nicht innerhalb von  
3 Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides mit 
der Errichtung der jeweiligen Anlage begonnen wor­
den ist.

11. 	Eine Prüfung nach dem UVPG ist nicht erforderlich, 
da das Vorhaben dem § 6 WindBG unterfällt.

12. 	Bestandteil dieser Genehmigung sind die unter 
Abschnitt B genannten und mit Genehmigungsver­
merk versehenen Antragsunterlagen sowie die in 
Abschnitt C genannten Nebenbestimmungen.

13. 	Die Kosten des Verfahrens trägt die Energiequel­
le GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer. Für 
diesen Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von 
70.550,77 EUR erhoben. Auslagen werden nicht 
geltend gemacht.

	 Die Gesamtkosten in Höhe von 70.550,77 EUR 
werden mit Bekanntgabe dieses Bescheides fällig 
und sind bis zum 20.03.2026 unter Berücksichti­
gung des beigefügten Überweisungsträgers und 
Angabe des Kassenzeichens zu zahlen.“

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechts­
behelfsbelehrung:
„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt 
Görlitz, Bahnhofstraße 24 in 02826 Görlitz erhoben 
werden.
Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung ei­
ner Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern hat keine aufschiebende Wir­
kung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach 
seiner Erhebung zu begründen.
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wir­
kung des Widerspruchs gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 S. 1 der VwGO 
kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung gestellt und begründet werden.“
Der Genehmigungsbescheid mit den getroffenen Ne­
benbestimmungen einschließlich Begründung wird

	 vom 18.02.2026 bis einschließlich 05.03.2026

unter folgendem Link zugänglich gemacht:

	 https://www.kreis-goerlitz.de/Amtliches/ 
Amtliche-BekanntmachungenLK.htm?waid=392

lfd. 
Nr.

Bezeichnung  
der betroffenen 

Windenergieanlage

Belastetes 
Flurstück

Gemarkung Art der Baulast

23 OW03 2475 Oberoderwitz Zufahrtsbaulast

24 OW03 2463 Oberoderwitz Abstandsflächenbaulast

24 OW03 2466 Oberoderwitz Abstandsflächenbaulast

26 OW03 2471 Oberoderwitz Abstandsflächenbaulast

27 OW03 2473 Oberoderwitz Abstandsflächenbaulast
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Einwohnermeldeamt

Gebührenänderung Personalausweis
Angesichts der gleichermaßen gestiegenen Kosten beim 
Ausweishersteller und bei den Personalausweisbehör­
den wird die Gebühr für die Ausstellung eines Personal­
ausweises angehoben, um eine kostendeckende Arbeit 
der Behörden wieder zu ermöglichen. 

46,00 Euro � für Antragstellende ab 24 Jahren 
27,60 Euro � für Antragstellende unter 24 Jahren 

Die seit dem Jahr 2002 nicht mehr angepasste Gebühr 
für einen von der Bundespolizei ausgestellten Reiseaus­
weis wird kostendeckend auf 32,00 Euro angehoben.

Gewerbeamt

Gewerbe – aktuell
Wir gratulieren allen ungenannten Gewerbetreibenden 
herzlich und wünschen alles Gute, Gesundheit, persönli­
ches Wohlergehen und weiterhin viel Erfolg.

Eine Veröffentlichung der personenbezogenen Daten 
erfolgt nur, wenn die entsprechende schriftliche Einver­
ständniserklärung des jeweiligen Gewerbetreibenden 
vorliegt. Bereits erteilte Einverständniserklärungen be­
halten ihre Gültigkeit, können aber jederzeit widerrufen  
werden.

GEBURTSTAGSJUBILARE
Die Gemeinde gratuliert allen Jubilaren, �  
die in diesem Monat ihren Geburtstag fei-
ern auf das Herzlichste! Natürlich auch 
denen, die aus persönlichen oder daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht genannt 
sein wollen. 
Wir wünschen für die weiteren Lebens-
jahre alles erdenklich Gute, Gesundheit, 
Wohlergehen und Lebensfreude.

�

Abfallentsorgung

Abfuhrtermine für März 2026
Restmüll		  11.03.2026
			   25.03.2026

Bioabfall		  04.03.2026
			   18.03.2026
			   31.03.2026

Blaue Tonne		  23.03.2026�

Ankündigung von Arbeiten  
am amtlichen Höhenfestpunktfeld 
des Freistaates Sachsen
Das Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN)  
bearbeitet auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen das 
amtliche Höhenfestpunktfeld. Bei den Höhenfestpunkten 
(HP) handelt es sich um amtliche Vermessungspunkte mit 
präzise bestimmten Höhen, die in der Regel als Bolzen in 
Wänden von Bauwerken vermarkt worden sind. Teilweise 
sind es auch Granitpfeiler mit Bolzen und in wenigen Fäl­
len auch unterirdische Festpunkte.
Um die Qualität des Höhenfestpunktfeldes dauerhaft zu 
sichern, führt das GeoSN ab März 2026 bis voraussicht­
lich Ende 2026 in der Gemeinde Oderwitz amtliche
Vermessungsarbeiten durch. Dabei sollen HP über­
prüft, bestehende Mängel an Punkten abgestellt und 
der Zustand vor Ort dokumentiert werden. In Einzelfäl­
len werden auch neue HP geschaffen und durch Mes­
sungen bestimmt.
Die Arbeiten werden von Mitarbeitern des GeoSN aus­
geführt, die sich durch ihren Dienstausweis ausweisen 
können.
Rechtsgrundlage für die Arbeiten ist das Gesetz über das 
amtliche Vermessungswesen und das Liegenschafts­
kataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermes­
sungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 
29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zu­
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 
(SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist.
Gemäß § 5 SächsVermKatG sind die Mitarbeiter des 
GeoSN befugt, Flurstücke und bauliche Anlagen zu be­
treten und zu befahren sowie die erforderlichen Arbei­
ten vorzunehmen.
Entsprechend § 6 SächsVermKatG sind Eigentümer und 
Besitzer von Grundstücken oder Gebäuden verpflichtet, 
Vermessungsmarken auf ihren Grundstücken oder an 
ihren baulichen Anlagen ohne Entschädigung zu dulden 
und Handlungen, die deren Erkennbarkeit und Verwend­
barkeit beeinträchtigen können, zu unterlassen.

Dresden, den 16. Februar 2026

Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN)

Personalveränderungen
Seit dem 01. März 2026 hat Frau 
Linda Raffaelli aus Oderwitz ihre 
Arbeit in der Gemeindeverwaltung 
aufgenommen. 
Sie ist die neue Ansprechpartne­
rin im Sachgebiet Steuern, Lohn 
und Gemeindekasse.

Wir freuen uns auf eine gute Zusam­
menarbeit.
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Tanklöschfahrzeug 4 000 Oderwitz,  
1× Rettungsdienst, 1× Notarzt,  
1× Landespolizei

2.	� 14.01.2026, 13.14 Uhr
	� Technische Hilfeleistung 1,  

Hydrauliköl läuft in Regenwasserkanal
	� Einsatzkräfte: Kommandowagen Oderwitz,  

Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Oderwitz,  
Tanklöschfahrzeug 4 000 Oderwitz,  
1× Landespolizei, Fachunternehmen 

3.	� 27.01.2026, 07.17 Uhr 
Technische Hilfeleistung 1,  
Verkehrsunfall 1 Pkw

	� Einsatzkräfte: Kommandowagen Oderwitz, 
Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Oderwitz,                                                              
Tanklöschfahrzeug 4 000 Oderwitz,  
1× Rettungsdienst, 1× Landespolizei

4.	� 29.01.2026, 20.07 Uhr 
Technische Hilfeleistung  
1 Traghilfe Rettungsdienst

	� Einsatzkräfte: Kommandowagen Oderwitz, 
Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Oderwitz,                                                              
1× Rettungsdienst

2.500 Euro für die Oderwitzer FFW 
von den Volksbank-Mitgliedern
 

Zum Ende des letzten Jahres konnten die Mitglieder 
der Volksbank abstimmen, welches Feuerwehrprojekt 
2.500 Euro zum Weihnachtsfest erhalten soll. 18 hei­
mische Feuerwehrprojekte standen zur Auswahl. Die 
Palette ist breit, vom Mannschaftszelt für das Jugend­
feuerwehr-Sommerlager über die Beschaffung von 
Rollcontainern zur Stärkung der Feuerwehrlogistik bis 
hin zum Feuerlöschtrainer zur Brandschutzerziehung in 
der Kinder- und Jugendfeuerwehr.
 

Die Gewinner von je 2.500 Euro sind:
Feuerwehr Oderwitz
Ortsfeuerwehr Eibau
Ortsfeuerwehr Ebersbach

Gelbe Tonne 	�

OT Niederoderwitz	 05.03.2026
			   02.04.2026
OT Oberoderwitz	 04.03.2026
			   01.04.2026

– Bereitstellung wie immer –

Abfallkalender für 2026 verlegt – was tun? 

Unter www.abfallkalender-loebau-zittau.de finden Sie 
alle Termine für Ihren Ort auf einen Blick.

Mitteilungen und informa-
tionen aus den Einrichtungen

Wetterkabinett 

Wetterstatistik�
Januar – ein winter- 
licher Jahresauftakt! 
Der Tiefstwert wurde am 08. Januar 2026 in Oderwitz mit 
eisigen – 21,2 °C an der Messstation im Dorf gemessen. 
Bereits in der ersten Monatshälfte etablierte sich eine 
verbreitete Schneedecke. (Landesweit im Mittel wurden 
im Januar rund 19 Tage mit Schneedecke registriert)
Zur Monatsmitte folgte eine kurze Milderung, die am  
18. Januar 2026 mit 5,9 °C ihren Höhepunkt erreichte.

Feuerwehr oderwitz

Einsatzgeschehen
Nr.		  Einsätze 2026

1.	� 10.01.2026, 18.55 Uhr
	 Technische Hilfeleistung 1, 
	 Türnotöffnung und Traghilfe 
	 für Rettungsdienst
	� Einsatzkräfte: Kommandowagen Oderwitz, 

Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Oderwitz,                     
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bereicherte sie mit großem Engagement, umfangrei­
cher Erfahrung und vor allem mit ihrem leidenschaft­
lichem Ideenreichtum und ihrer vielseitigen Kreativität. 
Ihre Kollegialität, Hilfsbereitschaft und positive Aus­
strahlung machten sie zu einer geschätzten Erzieherin 
und Kollegin. 
Frau Ines Augsten war seit 15 Jahren eine feste und 
verlässliche Kollegin in unserem Team. Mit ihrer liebe­
vollen, ruhigen, klaren Art, ihrem großen Verantwor­
tungsbewusstsein und ihrer Herzlichkeit war sie für 
Kinder und Kollegen eine sehr wichtige Bezugsperson. 
Sie hatte stets ein offenes Ohr, handelte gerecht und 
umsichtig und brachte ihre Erfahrung zum Wohl aller 
ein. Mit viel Engagement gestaltete Frau Augsten den 
Alltag im Hort lebendig und kindgerecht.
Beide Kolleginnen haben durch ihr tägliches Mitein­
ander unser Team sehr bereichert. Ihr Weggang hin­
terlässt eine spürbare Lücke. Wir danken beiden von 
Herzen und wünschen für den neuen Lebensabschnitt 
Gesundheit, Zufriedenheit, viele wunderschöne Rei­
sen, kreative und spielerische Momente und vor allem 
Zeit für all das, was ihnen Freude bereitet.

Kita Knirpsenland�
Winterliche Impressionen  
aus dem „Knirpsenland“
Es schneit, es schneit, 
kommt alle aus dem Haus. 
Der Garten und der Rodelberg 
seh’n wie verzaubert aus.
Bei Schneemann bau’n 
und Schneeballschlacht 
das Herz der Winterkinder lacht.	

Das Trainingsgelände an „Nowis Scheune“ war wie­
der einmal bestens präpariert und so konnten unsere  
Rodel-Asse intensiv für Olympia trainieren. 
Wer das Gelände kennt, weiß dass hier für eine völlig 
neue olympische Disziplin trainiert wurde, das „Rodel-
Bergsteigen“. Die eigentliche Herausforderung dieser 
Sportart besteht im ständigen Wechsel zwischen ex­
tremer körperlicher Anstrengung beim Erklimmen des 
Berges mit dem Schlitten und einer möglichst aerody­
namischen Abfahrt, bei der es um Geschwindigkeit und 
Weite geht.
In unserer Experimentierwerkstatt drehte sich auch alles 
um den Winter. Die kleinen Forscher von morgen ließen 
Schneestürme im Glas entstehen, zauberten mit Eiswür­
feln und einem Wollfaden und zum Schluss gab es für 
unsere „Wissenschaftler“ noch ein leckeres Eis am Stiel.
Wir „Knirpsenländer“ können natürlich auch feiern. Un­
ser Faschingsthema war in diesem Jahr das Märchen 
von „Hase und Igel“. Das gleichnamige Theaterstück 
war ein Riesengaudi. Allerdings konnte nicht abschlie­
ßend geklärt werden wer mehr Spaß hatte, die Zu­
schauer oder die Schauspieler.
Anschließend gab’s Sport, Spiel, Spaß und Tanz in  
allen Räumen. Für das leibliche Wohl der Närrinnen  
und Narren war auch bestens gesorgt. Es gab Pfann- 
kuchen, Kinderbowle und jede Menge Knabbereien.

Kindereinrichtungen

Schulhort  
„Max Langer“�  
Oderwitz�  
Besuch im „alten Kindergarten am Spitzberg“ 
Verabschiedung von Kerstin Neumann  
und Ines Augsten

Mit großer Dankbarkeit und vielen schönen Erinnerungen 
haben wir uns von unseren lieben Kolleginnen Kerstin 
Neumann und Ines Augsten verabschiedet. Dieser 
Abschied wäre ohne die großartige Unterstützung der 
Hortkinder und ihrer Eltern in dieser besonderen Form 
nicht möglich gewesen.
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt allen Kindern und 
Eltern, die den Abschied mit viel Engagement mitge­
staltet, organisiert und vor allem geheim gehalten ha­
ben – sodass die Überraschung rundum gelungen ist. 
Ebenso bedanken wir uns sehr dafür, dass viele Eltern 
es ermöglicht haben, ihre Kinder an diesem Tag früher 
abzuholen. Dadurch konnten wir gemeinsam mit unse­
ren Kolleginnen eine besondere Rundfahrt durch Oder­
witz unternehmen.
Auf mehreren Stationen besuchten wir den Bürgermeis­
ter auf dem Gemeindeamt, Familien mit ehemaligen 
Hortkindern, sowie den alten Kindergarten am Spitz­
berg – die erste Arbeitsstelle von Frau Neumann. Die­
se Rundfahrt hat uns allen riesigen Spaß gemacht und 
bleibt sicher noch lange in Erinnerung. Allen beteiligten 
Familien, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen 
haben, sagen wir von Herzen Danke.
Frau Kerstin Neumann war über 45 Jahre als Erzieherin 
mit Herz in unserem Heimatort Oderwitz tätig. Genera­
tionen von Kindern begleitete sie mit großer Fürsorge, 
Geduld und Verantwortungsbewusstsein. Unser Team 
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Ob es im Mittelalter wirklich so ein Vergnügen war, 
auf einer Burg zu sitzen und zum Beispiel belagert zu 
werden, das weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall 
sicherer als auf dem flachen Land, wo die feindliche Ar­
mee nur drüber rennen musste.
Diese Mischung: Sicherheit im Notfall – der weite freie 
Blick – das Staunen darüber, wie es gebaut wurde - 
diese Mischung ist vielleicht dafür verantwortlich, dass 
Gott mit einer Burg verglichen wurde.
Nicht erst seit Martin Luthers „Ein feste Burg ist unser 
Gott“ – schon im biblischen Psalm 18 ist das so: HERR, 
mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein 
Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines 
Heils und mein Schutz!
Gott ist Schutzraum – für unsere Seele. Denn selbst 
wenn unser Körper in Sicherheit ist (und das ist er in 
Deutschland Gott sei Dank fast immer!), brauchen wir 
eine Hilfe gegen unsere Angst, unsere Trauer, unsere 
Verzweiflung. Wenn diese Angreifer drohen und stür­
men, dann können wir uns nicht im Haus oder unter der 
Decke verstecken. Dann bleibt nur: wir ziehen uns zu 
Gott zurück und hoffen darauf, dass wir bei ihm gebor­
gen sind.
Gott ist auch Ausblick – für unsere Gedanken. Denn mit 
Gott sehen wir weiter und mehr. Sehen nicht nur Natur, 
sondern in ihr Seine gute Schöpfung. Nach allem, was 
wir wissen, sind bewohnbare Planeten im näheren Um­
kreis zur Erde eher rar. Deswegen: Ein Glück, dass es 
hier anders ist, dass es hier so schön ist!
Gott ist auch Staunen – für unsere Herzen. Über das, 
was alles dann doch geht. Wo wir schon längst gesagt 
haben: das wird nichts mehr, das ist unmöglich. Und 
sich dann doch ein Weg gezeigt hat. Unerwartet, aber 
höchst willkommen.
So ist Gott unsere Burg – unser Schutz, unser Ausblick, 
unser Staunen – unsere Hoffnung.

Ich wünsche Ihnen alles Gute!

Ihr Pfarrer Thomas Jäger

Der Monatsspruch für März:
Da weinte Jesus. Joh 11,35

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
unserer Gemeinde:
08.03.	 10.30 Uhr 	 Gottesdienst in Niederoderwitz

15.03.	 10.30 Uhr 	 Gottesdienst mit Abendmahl 
			   in Niederoderwitz

22.03.	 09.00 Uhr 	 Gottesdienst mit Abendmahl 
			   in Oberoderwitz

29.03.	 10.30 Uhr 	 Gottesdienst mit Vorstellung 		
			   der Konfirmanden 
			   in Mittelherwigsdorf

02.04.	 19.00 Uhr 	 Tischabendmahl 
			   in Oberoderwitz

03.04.	 14.00 Uhr 	 Gottesdienst zum Karfreitag 
			   in der Kirche Niederoderwitz

Neues aus der  
DRK-Kindertagesstätte   
„Märchenland“�

Kirchennachrichten

Evangelisch-Lutherische 
Kirchgemeinde�
Manche Städte und Dörfer haben 
Glück – thront doch auf einem Berg 
oder Felsen hoch über ihnen eine 
Burg. Zumindest früher war das eine gute Sache, wenn 
der Burgherr bei Gefahr die Burg geöffnet hat und die 
Leute sich in Sicherheit bringen konnten. Heute kommt 
es bisschen darauf an, ob die Touristen genauso in die 
Burg strömen wie früher die Raubritter …
Aber egal wie: sie faszinieren uns immer noch, die alten 
Burgen. Nicht nur die Kinder, nein. Auch die Erwachse­
nen schauen gerne mal rein, was da so getrieben wur­
de und schauen gerne einmal hinunter. Denn oft sind 
die Burgen ja hoch erhaben. Und man kann weit gu­
cken – vom Oybin zum Beispiel bis nach Zittau.
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Wochentagsgottesdienste     

Dienstag	 18.00 Uhr 	 Hl. Messe                
		  Kath. Kirche Oppach 

Mittwoch	 09.00 Uhr 	 Hl. Messe 
		  Ev. Gemeinderaum 
		  Großschönau 

Donnerstag	 09.00 Uhr	 Hl. Messe                
		  Kath. Kirche Ebersbach/Sa.

Freitag	 18.00 Uhr 	 Hl. Messe                
		  Kath. Kirche Leutersdorf 

Besondere Gottesdienste

Fr., 06.03.		  Weltgebetstag der Frauen
		  in den Gemeinden   

Do., 19.03.	 17.00 Uhr 	 Hl. Messe 
		  Patronatsfest 
		  Kapelle „St. Josef“ Oderwitz   

So., 15.03.	 10.00 Uhr   Einkehrtag für die ganze 
		  Gemeinde in Leutersdorf
                                       keine Hl. Messe in Oppach 		
		  und Ebersbach/Sa.

So., 22.03.	 15.00 Uhr   Kreuzweg in Königswalde 		
		  (Královstvi)

So., 29.03.	 10.00 Uhr	 Hl. Messe 
		  zum Palmsonntag
		  (keine Hl. Messe 
		  in Ebersbach/Sa.)

Aktion Dreikönigssingen 2026
Sternsinger aus der Oberlausitz sammeln 
5609,56 Euro für benachteiligte Kinder
Von Großschönau, über Leutersdorf, Ebersbach-Neu­
gersdorf und Oppach bis hin nach Taubenheim – auf 
dem großen Gebiet unserer Pfarrei waren in diesem 
Jahr bei der Aktion Dreikönigssingen insgesamt drei­
zehn Sternsinger-Gruppen unterwegs. Die knapp 50 ka- 
tholischen und evangelischen Kinder und Jugendli­
chen, sowie die 16 erwachsenen Begleitpersonen be­
suchten viele private Haushalte, Rathäuser, das Kran­
kenhaus in Ebersbach und verschiedene Altenpflege-
Einrichtungen. Dabei kamen 5609,56 Euro zusammen. 
Ein tolles Ergebnis für die Kinder und Jugendlichen, die 
in den ersten Januartagen den eisigen Temperaturen 
und dem Schnee trotzten. Viele Male hatten sie ihre 
Lieder gesungen, den Segen „20*C+M+B+26“ über die 
Haustüren geschrieben und die stolze Spendensumme 
für benachteiligte Kinder in aller Welt gesammelt.
Bereits am 29. Dezember 2025 trafen sich die kleinen 
und großen Könige im Gemeindesaal in Leutersdorf, 
um sich auf die Aktion vorzubereiten, die Kreide und 
die Aufkleber segnen zu lassen und für ihren Dienst ge­
segnet und ausgesendet zu werden.

05.04.	 06.00 Uhr 	 Osternacht 
			   in der Kirche Oberoderwitz
	 10.30 Uhr 	 Familiengottesdienst 
			   zum Ostersonntag 
			   in der Kirche Niederoderwitz

06.04.	 10.00 Uhr 	 regionaler Gottesdienst 
			   in Seifhennersdorf

Am Freitag, dem 06. März 2026 findet 19.00 Uhr der 
Weltgebetstag in Oberoderwitz statt.
Am Montag, dem 09. März 2026 findet im Lutherhaus 
der Gebetskreis statt.

Am 11. März 2026 treffen sich die Senioren im Pfarr­
haus Niederoderwitz, eine Woche später, am 18. März 
2026, treffen sich die Senioren im Lutherhaus Obero­
derwitz.

Das Frauenfrühstück findet am 12. März 2026 im Luther­
haus Oberoderwitz statt.

Bitte beachten Sie unsere Informationen 
in den Schaukästen und auf der Internetseite:
www.kirche-oderwitz-mittelherwigsdorf.de

Spendenaktion Kirche Niederoderwitz  
und Kirche Oberoderwitz

Kontoinhaber: 
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Bautzen –  

Kamenz Kassenverwaltung
IBAN: DE94 3506 0190 1681 2091 03

Verwendung: RT – 3213 – Kirche Niederoderwitz 
oder Verwendung: RT – 3213 – Kirche Oberoderwitz

Katholische Pfarrgemeinden  
Leutersdorf, Ebersbach-Neugersdorf 
und Oppach
Pfarrer Dr. W. Styra
Katholisches Pfarramt: Aloys-Scholze-Straße 4, 02794 Leutersdorf
Telefon 03586 386250, Fax 03586 408534
Mobil: 0160 6306863, E-Mail: Leutersdorf@pfarrei-bddmei.de

Sprechzeiten Pfarrbüro in Leutersdorf:  
Dienstag und Donnerstag 10.00 – 14.30 Uhr und nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung März
Samstag	 17.30 Uhr	 Hl. Messe
		  Kath. Kirche in Oppach              	
 	 17.30 Uhr	 Wortgottesdienst   
		  Ev. Gemeinderaum 
		  in Großschönau

Sonntag	 08.30 Uhr	 Hl. Messe              
		  Kath. Kirche in Ebersbach/Sa.    	
	 10.00 Uhr	 Hl. Messe             
		  Kath. Kirche in Leutersdorf



Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Oderwitz · 04.03.2026 Seite 17

Programm März 2026
04.03.	 Geburtstag/Spiele
11.03.	 „Fahrt ins Gebirge“ 
	 mit Michelreisen (siehe Februar 2026)
18.03.	 Spiele
25.03.	 Geburtstag/Spiele
01.04.	 April, April – Spaß muss sein

Liebe Leser,
wir suchen dringend eine/-n Mitstreiter/-in die/der sich 
aktiv im Club einbringt und bereit ist, die Ausfahrten 
in Zusammenarbeit mit der Fa. Michelreisen zu orga­
nisieren. Es bedarf keiner besonderen Voraussetzun­
gen, man sollte aufgeschlossen und mobil sein. Im Jahr 
2005 hat Frau Markula im Alter von 60 Jahren dieses 
Ehrenamt übernommen und mit viel Freude ausgeübt. 
Es wäre schade, wenn keine Nachfolge gefunden wird 
und die, im ganzen Ort beliebten Ausfahrten nicht mehr 
durchgeführt werden können. Haben Sie Mut, es ist ei­
ne schöne Aufgabe.

Bis bald! 	�  Ihr Clubteam

Freunde und Förderer 
der Freiwilligen Feuer- 
wehr Oderwitz e. V.�
Sehr geehrte Mitglieder und Förderer,
der Vorstand des Vereins „Freunde und Förderer der 
Freiwilligen Feuerwehr Oderwitz e. V.“ möchte Sie recht 
herzlich zur Mitgliederversammlung 

	 am Freitag, dem 20. März 2026, um 18.00 Uhr 
	 in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr 
	 Oderwitz, Am Spitzberg 8 in 02791 Oderwitz 

einladen.

Versammlungsleiter: Roman Pötzsch
Protokollführer: Katja Jautze

Vorläufige Tagesordnung:
Top 01 	 Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden
Top 02 	 Ergänzung und Beschluss 
	 der Tagesordnung
Top 03 	 Bericht des Vorsitzenden
Top 04 	 Bericht des Schatzmeisters
Top 05 	 Bericht der Kassenprüfer
Top 06 	� Entlastung des Vereinsvorstandes 
	 nach BGB für das Geschäftsjahr 2025
Top 07 	� Abberufung der Kassenprüfer 
	 für das Geschäftsjahr 2025
Top 08 	� Wahl der Kassenprüfer 
	 für das Geschäftsjahr 2026
Top 09 	 Ausblick auf das Jahr 2026
Top 10 	 Anfragen, Wortmeldungen, Diskussion
Top 11 	 Schlusswort des Vorsitzenden

Ergänzungen zur Tagesordnung sind bis zum 06. März 
2026 dem Vorsitzenden schriftlich mitzuteilen.

„Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ 
hieß das Leitwort der 68. Aktion Dreikönigssingen, die 
Beispielprojekte liegen in Bangladesch. 1959 wurde die 
Aktion erstmals gestartet. Mehr als 1,4 Milliarden Euro 
sammelten die Sternsinger in den inzwischen 67 Akti­
onsjahren, mit denen Projektmaßnahmen für benach­
teiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinameri­
ka, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt wurden. 
Das Dreikönigssingen wird bundesweit getragen vom 
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). 

Einsatz gegen Kinderarbeit im Mittelpunkt 
der 68. Aktion Dreikönigssingen
Die Aktion 2026 brachte den Sternsingerinnen und 
Sternsingern das Thema Kinderarbeit näher und zeig­
te, wie wichtig die Kinderrechte auf Schutz und Bildung 
sind. Das Dreikönigssingen ermutigt die Sternsinger 
und ihre Begleitenden, sich auch weiterhin gegen Kin­
derarbeit einzusetzen und eine gerechte Welt zu ge­
stalten. Erhebungen machen deutlich, wie wichtig die­
ses Engagement dauerhaft ist. Die Weltgemeinschaft 
hat ihr Ziel, Kinderarbeit bis 2025 zu beenden, nicht er­
reicht. 138 Millionen Kinder zwischen fünf und 17 Jah­
ren arbeiten, 54 Millionen von ihnen unter besonders 
gesundheitsschädlichen und ausbeuterischen Bedin­
gungen. Produkte aus Kinderarbeit gelangen auch in 
Deutschland in den Handel.
Dass die Sternsinger sich jedes Jahr aufs Neue zu den 
Menschen begeben, ist ein Segen für die Kinder in aller 
Welt. Denn durch ihren Einsatz werden Straßenkinder, 
Flüchtlingskinder, Mädchen und Jungen, die nicht zur 
Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung 
fehlen, deren Rechte missachtet werden oder die ohne 
ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen gefördert. 
Kinder in rund 90 Ländern der Welt werden in Projek­
ten betreut, die mit Mitteln der Aktion Dreikönigssingen 
unterstützt werden. 

Weitere Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2026 
finden Sie auf der Webseite www.sternsinger.de.

Kontakt: Claudia Bannach, Telefon 015560 058572
Claudia.Bannach@pfarrei-bddmei.de

Vereine berichten

Seniorenclub I berichtet
Bei unserem ersten Treffen im Januar gratulierten wir 
den Geburtstagskindern vom Dezember 2025 auf das 
Herzlichste. An den anderen Nachmittagen wurde ge­
spielt und am 21. Januar 2026 trafen wir uns im „Café 
Schwerdtner“ in Eibau. Kaffee und Kuchen schmeckten 
und bei der großen Auswahl an Eisbechern und Ge­
tränken fiel es schwer sich zu entscheiden. Zum Ab­
schluss der schönen Stunden noch ein kleiner Imbiss, 
gut gestärkt fuhren wir zurück nach Oderwitz.
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Dank an alle Vereinsmitglieder. Danke sagen wollen wir 
auch allen unseren Angehörigen, die uns immer so tat­
kräftig unterstützen, in welcher Form auch immer.
Diese gesamte Entwicklung haben wir aber natürlich 
auch Ihnen zu verdanken, liebe Oderwitzer und Be­
sucher. Durch Ihre Mithilfe als regelmäßige Besucher 
unserer Ausstellungen haben auch Sie einen maßgeb­
lichen Beitrag an den Arbeiten und dem Entstehen un­
serer Vereinsanlage und dem ganzen „Drum und Dran“ 
geleistet.
Ein weiterer und ganz wichtiger Dank gilt unseren Un­
terstützern und Sponsoren, ohne die das eine oder an­
dere in den vergangenen Jahren sicher nicht möglich 
gewesen wäre. Auch Ihnen lieben Dank!
Und auch Dir, lieber Holger Gottschlich, wollen wir an 
dieser Stelle Danke sagen. Denn wahrscheinlich nur 
auf Grund Deines Aufrufes im Jahr 1996 fing unsere 
Geschichte an … DANKE dafür!

 
Foto: Modellbahnfreunde Niederoderwitz e. V. –  

M. Hanisch

Im nun vergangenen Jahr haben wir eine neue Vereins­
anlage gebaut. Diesmal jedoch keine Großanlage, son­
dern eine kleine, aber sehr feine Ausstellungsanlage in 
Spurweite TTm nach Motiven der Harzer Schmalspur­
bahnen. Mit dieser Anlage können wir jetzt andere Ver­
anstalter von Ausstellungen oder Messen als Gastaus­
teller unterstützen und unseren Verein und unsere Ge­
meinde vorstellen. Zur Löbauer Modellbahnausstellung 
Anfang Januar wurde die Anlage erstmalig der Öffent­
lichkeit vorgestellt. Selbstverständlich werden wir Ihnen 
diese Anlage zur kommenden Ausstellung ebenfalls 
präsentieren.
Parallel dazu haben wir unsere große Vereinsanlage 
weiter verfeinert und ausgebaut. Zur Ausstellung selbst 
werden Sie auf der Anlage sogenannte Wunschzüge 
sehen. Das sind die Züge, mit denen jedes unserer Mit­
glieder seinen eigenen Bezug zu dem Hobby hat. Par­
allel dazu wird es eine Bildschirmpräsentation geben, 
in der das jeweilige Mitglied und dessen Zug vorgestellt 
wird. Umrahmt werden die Wunschzüge natürlich von 
vielen weiteren Zugkompositionen, welche auf unserer 
Anlage ihre Runden drehen.
Besonders stolz sind wir auf unseren Hauptgast in die­
sem Jahr. Nach 2013 besucht uns zu unserem Jubi­

Neues von den �  
Modellbahnfreunden  
Niederoderwitz
www.mbf-now.de
Es ist wieder soweit: In unserem Jubiläumsjahr freuen 
wir uns, Sie zu unserer jährlichen Ausstellung begrü­
ßen zu können.

	 Vom 07. bis 08. März 2026
	 jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr

heißt es an der Hofstraße bereits zum 17. Mal Signal 
auf Grün. An diesem Wochenende präsentieren wir Ih­
nen wie gewohnt ein besonderes Freizeitvergnügen für 
die ganze Familie rund um das Thema „Eisenbahn und 
Modellbau“.
Ganz im Zeichen unseres Vereinsjubiläums wollen wir 
unsere Ausstellung in diesem Jahr nutzen, um Ihnen 
unseren Verein vorzustellen. Noch unter anderen Vor­
zeichen im Jahr 2001 gegründet, starteten wir seit 2005 
in unserem Vereinsheim an der Hofstraße durch und 
erfüllten uns unseren Traum, eine eigene Großanlage 
in Spur TT. Und nun, 25 Jahre später, sind wir stolz auf 
alles Erreichte und voller Ideen für die nächsten Jahre.
Angefangen haben wir als kleine Gruppe im Jahre 1996 
an der Kirchstraße, als die Ersten von uns dem Aufruf 
von Herrn Holger Gottschlich folgten, eine Modellbahn 
zu bauen. Dort hatten wir die Möglichkeit, eine große 
Modellbahn zu erstellen und zu betreiben, weit mehr 
als der jeweils eigene Keller oder Boden hergaben. In 
den ersten Jahren bis zur Vereinsgründung sind wir auf 
elf Erwachsene und drei Kinder gewachsen. Im Jahr 
2005 führte unser Weg dann an die Hofstraße, wo wir 
unser jetziges Vereinsheim beziehen konnten. Seitdem 
haben wir unser „zu Hause“ mit viel Fleiß und Engage­
ment um- und ausgebaut, saniert, renoviert und im Jahr 
2022 sogar gekauft. Und natürlich haben wir uns in die­
ser Zeit unseren Wunsch erfüllt und eine eigene große 
Vereinsanlage in Spur TT gebaut. Die Anlage erstreckt 
sich heute mit ca. 40 Metern über fast die gesamte 
Länge unseres Hauses, verläuft durch vier Räume und 
stellt eine große Fantasielandschaft, angelehnt an un­
sere eigene Heimat, dar. Und unser Verein ist seitdem 
auf aktuell 21 Mitglieder angewachsen.  
Die letzten 25 Jahre waren voll mit gemeinsamen Er­
lebnissen, angefangen von regelmäßigen Besuchen 
auf Messen und Ausstellungen, zuletzt sogar aktive 
Teilnahmen an fremd organisierten Ausstellungen, vier 
Busausfahrten nach Hamburg ins Miniatur-Wunderland 
und 2015 sogar eine Urlaubsreise von acht Mitgliedern 
ins Bahnland Schweiz. Weiterhin haben wir in dieser 
Zeit drei Tage der offenen Tür und gesamt 16 eigene 
Ausstellungen organisiert und durchgeführt, teilweise 
mit über 1.000 Besuchern an einem Wochenende. Wir 
waren bereits in einschlägigen Fachzeitschriften vertre­
ten und sogar schon zweimal beim MDR im Fernsehen.
Eine so lange Zeit Freizeit gemeinsam zu verbringen 
und sich immer noch so gut zu verstehen und gemein­
sam nach vorne zu blicken, schaffen nicht viele, egal in 
welcher Konstellation. Dafür an dieser Stelle herzlichen 
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Haben Sie Interesse, unserem Hobby mit uns in einer 
sehr herzlichen Atmosphäre nachzugehen? Dann ler­
nen Sie uns gerne näher kennen. Wir suchen weiterhin 
neue Mitglieder für unseren Verein, egal ob gestande­
ner Modelleisenbahner oder interessierter Neueinstei­
ger. Kommen Sie zu unserer Ausstellung einfach auf 
uns zu, oder schauen ab dem 20. März 2026 immer 
freitags von 16.00 bis 18.00 Uhr in unserem Vereins­
heim vorbei.
Und nun wünschen wir uns eine schöne und unfallfreie 
Ausstellung 2026.
In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihren Besuch. 
Bis dahin …

Ihre Modellbahnfreunde Niederoderwitz e. V.

Wir suchen eine�  
Klavierspielerin oder 
einen Klavierspieler!
Unsere DRK-Tagespflege „übern Gartenzaun“, Markt­
straße 3 in Oderwitz, hat ganz neu ein Klavier bekom­
men und möchte es nun mit Leben füllen. Dafür freuen 
wir uns über musikalische Unterstützung am Klavier. 
Gesucht wird jemand, der gelegentlich und auf ehren­
amtlicher Basis für unsere Gäste spielt und mit Musik 
schöne Momente schafft. Ob bekannte Melodien oder 
eigene Lieblingsstücke, die Freude am gemeinsamen 
Erleben steht im Mittelpunkt.

 
Kontakt: Tagespflege „Übern Gartenzaun“
Marktstraße 3, Oderwitz, Telefon 035842 292609

läum bereits zum zweiten Mal Familie Block mit ihrer 
„Wittower Fähre“. Diese sehr sehenswerte und mehr­
fach prämierte TTe Schmalspuranlage aus Leipzig und 
Oedheim (bei Heilbronn) zeigt Motive der Rügenschen 
Kleinbahn mit der voll funktionsfähigen Witttower Fähre 
als zentralen Teil der Anlage. Ein Augenschmaus, auch 
für Nicht Modellbahner.

 
Foto: Modellbahnfreunde Niederoderwitz e. V. –  

M. Hanisch

Darüber hinaus können Sie sich an einem sehenswer­
ten Funktionsdiorama in Spur H0 erfreuen, vielleicht ein 
interessantes Buch erwerben oder an einem Stand den 
„Modellbau“ live und in Farbe miterleben.
Dabei und auch sonst stehen wir Ihnen natürlich wie 
gewohnt für Ihre Fragen aber auch für Anregungen 
sehr gern zur Verfügung. 
Nach der Aufnahme aller Ihnen gebotenen Bilder und 
Informationen können Sie sich wie gewohnt in unserer 
Mitropa bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen oder 
bei etwas herzhaftem mit Bier ausruhen und die gewon­
nenen Eindrücke verarbeiten. 
Und während Sie es sich in unserer Mitropa schmecken 
lassen, können sich die „Kleinen“ in der Spielecke aus­
toben. Eine Tombola und ein kleiner Verkauf runden 
das Angebot unserer Ausstellung ab.

 
 Foto: Modellbahnfreunde Niederoderwitz e.V. –  

M. Hanisch

Natürlich verzichten wir bei alledem nicht auf unser Ver­
einsleben, die Geselligkeit und die Gemeinschaft. Wie 
sie bereits in den letzten Jahren mitbekommen haben, 
ist für uns vor allem der Spaß am Hobby das Wichtigste.
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Alle aktuellen Angebote und Termine sind jederzeit on­
line abrufbar unter: https://minos-macht-schlau.de/

Die Veranstaltungen werden aus Bundesmitteln 
des STARK-Förderprogramms finanziert.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Besuche­
rinnen und Besucher für die schöne Ferienzeit.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in der Er­
finderkiste!

Wandergruppe Oderwitz 
Am 18. Januar 2026 trafen sich 20 Wanderfreunde zum 
„scharfen Start“ bei dem Kretscham in Lawalde. Das ist 
eine Gegend, wo ein Großteil der Gruppe noch nicht 
wandern war. 
Das erste Ziel war die Kirche von Lawalde. Dort gibt es 
ja die Besonderheit, dass der Glockenturm neben der 
Kirche steht. Er wurde auch vor der Kirche errichtet. 
Danach ging es weiter in den Lawalder Ortsteil Sand. 
Dort ging es unter anderem am Sportplatz vorbei. Wei­
ter ging es in Richtung Schönbach. Wir machten einen 
Abstecher auf den Kuhberg, wo wir, dank des Borken­
käfers, einige Ausblicke hatten. 
Danach umrundeten wir die Schebitzteiche. Diese wur­
den Ende der 70er Jahre errichtet und danach zum Teil 
als Badeteiche genutzt. Dann ging es auf den Radweg, 
welcher auf der ehemaligen Bahnlinie entstanden ist, 
nach Schönbach. Bis zum September 1945 gab es ei­
ne Kleinbahnlinie zwischen Dürrhennersdorf und Tau­
benheim. Diese Bahn befindet sich heute im Osten der 
Ukraine. 
Wir kamen dann in den Schönbacher Kretscham, wo 
ein leckeres Essen serviert wurde. Gestärkt ging es 
dann, auf einem anderen Weg, zurück zum Ausgangs­
punkt, den wir nach 12 km erreichten. 
Die Wandergruppe trifft sich am 22. März 2026, um 
09.00 Uhr am Diska in Niederoderwitz. Der „schar-
fe Start“ wird erneut in Lawalde beim Parkplatz an 
der Skaterbahn beim Kretscham gegen 09.30 Uhr 
sein. Die Strecke geht durch den Höllengrund bei Groß­
schweidnitz und die Einkehr ist gegen 12.00 Uhr im 
Schützenhaus in Dürrhennersdorf. 

Jürgen Freund 

Veranstaltungen

März
04.03.	 Tag der offenen Tür in der Kita Knirpsenland

07./08.03.	Modellbahnausstellung – 
	 25 Jahre Modellbahnfreunde
	 Niederoderwitz e. V.

13.03.	 Mundartkaffeeklatsch in der Gaststätte 		
	 „Birkmühle“ ab 15.00 Uhr

21.03.	 Osterhasenfest des Reit-, Fahr- 
	 und Zuchtvereins Niederoderwitz e. V.

21.03.	 Tag der offenen Türen in der Kita Märchenland

Erfinderkiste Oderwitz: Rückblick  
auf erlebnisreiche Ferienzeit
Die Ferien in der Erfinderkiste liegen hinter uns – und 
wir blicken dankbar auf eine wunderbare, lebendige 
Zeit mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern zu­
rück. Es wurde gebastelt, experimentiert, Kerzen wur­
den gegossen und Vogelhäuser gebaut – die Kreativität 
kannte keine Grenzen.
Der Andrang war zeitweise so groß, dass wir unsere 
Türen vorübergehend schließen mussten. Dafür bitten 
wir herzlich um Verständnis. Uns ist es wichtig, dass je­
des Kind in Ruhe arbeiten kann und unsere Lernbeglei­
terinnen sich jedem Gast aufmerksam und individuell 
widmen können.
Nun sind wir wieder zu den regulären Öffnungszeiten 
für euch da. Bitte denkt daran, Kindergeburtstage oder 
Schulabschlussfeiern rechtzeitig zu planen – die ersten 
Anfragen sind bereits eingegangen. 
Infos und Kontakt unter www.lernwerkstatt-oderwitz.de
Besonders bereichernd erleben wir weiterhin die Zu­
sammenarbeit mit unserem benachbarten Service-
Wohnen. Die Seniorinnen und Senioren sind jederzeit 
willkommen: auf einen Kaffee, zum gemeinsamen Ba­
steln und Experimentieren oder einfach, um den Kin­
dern beim kreativen Tun zuzuschauen. Diese genera­
tionenübergreifenden Begegnungen sind für alle Betei­
ligten eine große Freude.
Die Erfinderkiste versteht sich als außerschulischer Lern­
ort, an dem Kinder durch eigenes Ausprobieren und Tüf­
teln Naturwissenschaft und Technik spielerisch entdec­
ken können. Mit jeder Ferienzeit wächst die Zahl unserer 
kleinen und großen Gäste – ein schönes Zeichen dafür, 
wie wichtig kreative Erfahrungsräume in unserer Region 
sind. Auch künftig planen wir neue Experimentier- und 
Mitmachangebote und freuen uns über alle, die unsere 
Arbeit unterstützen oder sich einbringen möchten.
Gern nehmen wir auch weiterhin Materialspenden ent­
gegen – etwa Schraubgläser, Bastelmaterialien oder 
defekte Alltagsgeräte (z. B. Telefone, Bügeleisen etc.). 
Vieles, was andernorts nicht mehr gebraucht wird, fin­
det bei uns eine zweite Nutzung zum Experimentieren 
und Entdecken.
Ein weiterer wichtiger Baustein unserer Arbeit hat 
ebenfalls bereits begonnen: die Angebote im Rahmen 
des Bundesprogramms MINOS. Über dieses Förder­
programm können wir zusätzliche spannende Bildungs­
angebote insbesondere im MINT-Bereich (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für Kin­
der und Jugendliche anbieten.
MINOS verfolgt das Ziel, frühzeitig Interesse, Begei­
sterung und Talente junger Menschen für naturwissen­
schaftlich-technische Themen und Forschung zu wec­
ken. Durch den Ausbau von Nachmittags-, Wochenend- 
und Ferienangeboten erhalten Kinder und Jugendliche 
einen niedrigschwelligen Zugang zu MINT-Bildung und 
werden für berufliche Perspektiven in diesem Bereich 
sensibilisiert.
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Sonstiges

Oberland-Gymnasium
Seifhennersdorf

Albertstraße 2
14:00 – 17:00 Uhr

Freitag

März
13

Jetzt Termin buchen:
https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/
m/oberland-gymnasium 

Tinos Blutspende kann bis zu 3 Leben retten. Zum Beispiel das 
von Jana, die nach einer Lebertransplantation und einer schweren 
Blutkrebserkrankung mit Blutpräparaten behandelt werden musste.

 

Bunter Tag  
in der Kultur- 
fabrik Schönbach�
Am Samstag, 21. März 2026, wird in der Kulturfabrik in 
Schönbach der Welt-Down-Syndrom-Tag gefeiert. Ab 
15.00 Uhr bis in den Abend hinein gibt es Kultur, Kaffee 
und Kuchen, eine Tauschbörse, später Live-Musik und 
Disco für alle. Herzlich willkommen sind alle mit und oh­
ne Handicap, die Lust auf eine bunte, lustige und inklu­
sive Veranstaltung haben. 
Veranstalter ist der Verein Sonnenwind21 e. V. mit Sitz 
in der Kulturfabrik, der sich in den Landkreisen Görlitz 
und Bautzen für Familien mit Kindern mit Down-Syn­
drom engagiert. 
Den Welt-Down-Syndrom-Tag gibt es seit 20 Jahren. 
Sein Datum ist nicht zufällig gewählt: Beim Down-Syn­
drom ist das 21. Chrosom 3-fach vorhanden (statt wie 
sonst üblich doppelt). Deshalb wird die genetische Be­
sonderheit auch Trisomie 21 genannt.
Wer mag, trägt an diesem Tag zwei unterschiedlich 
bunte Socken. Sie sind das Symbol des Tages und be­
tonen die Vielfalt der Menschen. 

Welt-Down-Syndrom-Tag
21. März 2026, ab 15.00 Uhr, Kulturfabrik Schönbach 
Beiersdorfer Straße 1 in 02708 Schönbach

28.03.	 2. Blaulichtcup im Volleyball 
	 des Fördervereins „Freunde und Förderer 		
	 der FFW Oderwitz“

28./29.03.	Theateraufführung im Kretscham 
	 „Es war einmal … ganz anderscher!“

Leserzuschrift

Liebe Kundinnen und Kunden,
nach 29 erfüllten Jahren haben wir unsere Bäckerei aus 
Altersgründen geschlossen. Dieser Abschied ist uns 
nicht leicht gefallen – umso mehr hat uns Ihre Herz­
lichkeit berührt. Die vielen lieben Worte und Zeilen, die 
Blumen und Geschenke, mit denen Sie uns verabschie­
det haben, haben uns sehr bewegt. Wir sind überwältigt 
von dieser Wertschätzung und dankbar für die langjäh­
rige Treue, die schönen Begegnungen und Gespräche, 
die unseren Arbeitsalltag so besonders gemacht haben. 
Sie waren über all die Jahre mehr als nur Kundinnen 
und Kunden – Sie waren ein Teil unseres Lebens und 
unserer Bäckerei. Dafür sagen wir von Herzen Danke.
Wir werden diese Zeit immer in liebevoller Erinnerung 
behalten und wünschen Ihnen allen Gesundheit, Freu­
de und alles Gute.

Ihre Bäckerei Donath
Uwe und Sabine Fiedler

Anzeigen

ANZEIGEN-KORREKTURABZUG
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Medienerzeugnisse aus Großschönau

Hauptstr. 71 · 02779 Großschönau
Telefon (03 58 41) 3 70 60
doreen.liepelt@hanschur-druck.de
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Besuchen Sie uns im Web!

STEMPELSHOP O
FF LO

S URLAUBSKARTENLASERARBEITEN

Anzeigengröße: 9 x 6,3 cm
Anzeigenpreis:  
 sw.: je 40,95 € netto   

Rabatte lt. Anzeigenvertrag
werden gesondert abgezogen!

und Großschönau
Ausgabe April, Mai, September und Oktober 2016

MfG Sandra Birnbaum erste 

Erscheinung

02.04.2016

Verkauf von Rekord-Kohle und Holzbriketts

Pal. Rekord-Kohle für 229,-€ (1000 Kg)

Pal Holzbriketts für 159,-€ (960 Kg)

SVEN RÄTZE

Pal Holzbriketts für 159,-€ (960 Kg)

Transport-& Containerdienst

Containerdienst 2m³

Lieferung von Sand, Mineralgemisch, Splitt, 

Fertigbeton, Rindenmulch, Mineralboden

Hauptstraße 18  · 02794 Spitzkunnersdorf

Tel.: 035842 25348 
Fax: 035842 25341

Mobil: 01725137566 
E-Mail: sven-raetze@web.de · Baustoff -Raetze.de

Verkauf von Rekord-Kohle und Holzbriketts

Verkauf von Rekord-Kohle und Holzbriketts

SVEN RÄTZE
Transport-& Containerdienst

Containerdienst 2m³

Lieferung von Sand, Mineralgemisch, Splitt, 

Fertigbeton, Rindenmulch, Mineralboden

Hauptstraße 18  · 02794 Spitzkunnersdorf

Tel.: 035842 25348 
Fax: 035842 25341

Mobil: 01725137566 
E-Mail: sven-raetze@web.de

Verkauf von Rekord-Kohle und Holzbriketts

Palette Rekord-Kohle  (1000 kg)

Palette Holzbriketts  (960 kg)

Wir übernehmen für Sie alle Aufgaben 
um Ihren Trauerfall  � •  vertraulich 

 •  preiswert  
 •  zuverlässig

Tag & Nacht:  
% (03 58 42) 25 444

Inhaber: André Fuchs

	 02791 Oderwitz · Hauptstraße 171
	 02763 Zittau · Hammerschmiedtstraße 19
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Volkssolidarität  
Mittelherwigsdorf
Tanzveranstaltungen im Gütchen

Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren aus Oderwitz,
unser Verein führt monatlich Tanzveranstaltungen für 
Mitglieder und Gäste im Gütchen durch. So gibt es die 
Tänze in das neue Jahr, in den Frühling oder zu Ostern 
und Weihnachten. Wir arbeiten mit Discjockeys, sind 
gut besucht und haben auch Gäste aus Ihrem Ort. 
Nun bin ich von Oderwitzern angesprochen worden, 
dies in Ihrer Gemeinde bekanntzumachen. Sie kennen 
Leute, die sicher auch Interesse hätten.
Also, werte Oderwitzer, wenn Sie Lust haben, an unse­
ren Tanzveranstaltungen teilzunehmen, sind Sie gerne 
willkommen. Mitgliedschaft in der Volkssolidarität ist 
nicht notwendig.

Die nächsten Termine sind der 11. März 2026 mit dem 
Tanz in den Frühling und der Ostertanz am 15. April 
2026. Der Beginn ist jeweils 14.00 Uhr, das Ende ge-
gen 18.30 Uhr. Zu letzterem treten auch Kindergarten­
kinder mit einem Beitrag auf.
 

Unter der Telefonnummer 03583 794691 können Sie 
anrufen. Vielleicht erkennen Sie jemanden auf dem Bild 
vom letzten Kappenfest. 
Sie können sicher auch diese ansprechen.
Also, herzlich willkommen.

Ralf-Peter Schulz, Vorsitzender
Anzeigen
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Am Seniorenheim 4  ·  02791 Oderwitz
Telefon 035842 23558

www.panoramablick-oderwitz.de

Wir bieten Ihnen in Oderwitz
n 	großzügige Einzelappartements mit toller Aussicht
n	 exklusives Ambiente mit feinster Küche
n 	medizinische, pflegerische Versorgung durch examiniertes 

Fachpersonal
n 	liebevolle soziale Betreuung durch speziell ausgebildete 

Alltagsbegleiter / -innen

Senioren- & 
Pflegeheim 			 
Niederoderwitz

Am Seniorenheim 2  ·  02791 Oderwitz
Telefon 035842 2330

Mehr Infos unter www.pflegeheim-oderwitz.de
Wir bieten Ihnen in Oderwitz
n 	Stationäre Pflege
n	 Physiotherapie
n 	Kurzzeitpflege, Urlaubsbetreuung, Verhinderungspflege
n 	Fachabteilung für Menschen im Wachkoma
n 	Fachabteilung für beatmungspflichtige Menschen
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Wellnesstherapeutin Ines Kennert
Hauptstraße 141, 02791 Oderwitz
Telefon 0162 5119058

Yoga 

ab März

• Klassischer Yoga-Kurs
• Yin Yoga
• Faszien Yoga

WEITERE ANGEBOTE
• Wellness-Massagen (auch Mobil)	 • Ausbildungen

für Anfänger & Fortgeschrittene

einfühlsam - kompetent - individuelleinfühlsam - kompetent - individuelleinfühlsam - kompetent - individuell
02727 Neugersdorf, Schillerstraße 8
02730 Ebersbach, Schulstraße 4

Wir stehen mit unserer Fachkompetenz fest und 
verlässlich in schweren Stunden an Ihrer Seite.

Bestattungsinstitut ” Friede“
U.  Zimmermann GmbH

Görlitzer Straße 1, 02763 Zittau

Telefon 03583 510683 
– Tag & Nacht –

365 Tage im Jahr und 24 Stunden 
täglich für Sie erreichbar!
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Redaktionsschluss
der nächsten Oderwitzer
Nachrichten ist der
13. März 2026.
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Hellmuth Mineralöl GmbH & Co. KG
Adam-Ries-Straße 11, 02730 Ebersbach-Neugersdorf

Telefon: 0 35 86 / 7 08 55 - 0

H e i z ö l  |  H o l z p e l l ets 

% 03586 702743 
% 0800 0301674*

* gebührenfrei, im dt. Festnetz

… bringt Wärme ins Haus
Mineralöl Neumann 

N e u g e rs  d orf    ·  G o e th  e str   a S S e  1 6 
0 2 7 2 7  Eb  e rsba    c h - N e u g e rs  d orf 

HEIZÖL

Ihr Partner für Heizöl

Freie KfZ-Werkstatt: Seitenstr.4, 02730 Ebersbach-Neugersdorf, Tel. 0358676120

–	 Wartung und lnstandsetzung PKW/Transporter/LKW/Baumaschinen

–	 Computerachsvermessung, Motordiagnostik

–	 Unfallinstandsetzung

–	 Reifenservice, HU/AU

–	 Fahrtschreiberprüfung nach §57b StVZO

–	 Sicherheitsprüfung LKW, Anhänger


